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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.12.1969

Norm

StPO §345 Z11a

Rechtssatz

Der Nichtigkeitsgrund des § 345 Z 11 a StPO kann nur unter Festhalten an den durch den Wahrspruch der

Geschwornen festgestellten Tatsachen - auch hinsichtlich des subjektiven Tatbestandes - geltend gemacht werden.
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